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RS OGH 1979/5/10 8Ob45/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1979

Norm

ABGB §1320 B2

StVO §80 Abs3

Rechtssatz

Treiben von Vieh ist jede Einwirkung auf das Tier wodurch ihm der Wille des Treibers in eine bestimmte Richtung

aufgezwungen wird, Viehtrieb im Sinne dieser Gesetzesstelle bedeutet daher nicht nur das Treiben von Vieh in der

Längsrichtung.
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